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1. Gültigkeit 
Als verbindlich angemeldet gilt, wer sich über den, für die jeweilige Veranstaltung von der 

Stammesführung oder dessen Beauftragten bereitgestellten Link über die Website unserer 

Buchungssoftware „campflow“ mit dem Klick auf „Kostenpflichtig anmelden“ zu der Veranstaltung 

anmeldet. Die Buchung muss persönlich und darf nicht durch Dritte erfolgen. Die Buchung für 

minderjährige Teilnehmende darf nur durch eine gesetzliche Vertretung erfolgen. 

2. Fälligkeit des Teilnahmebeitrags 
Mit dem Abschluss der Anmeldung wird der entsprechende Teilnahmebeitrag oder eine 

entsprechende Anzahlung sofort fällig. Der Rest der Anzahlung wird zu einem späteren Zeitpunkt, in 

jedem Fall aber vor der Aktion, fällig. 

Falls im Anmeldeprozess die Option Lastschrift ausgewählt wurde, ist der BdP Stamm Tscherkessen 

ermächtigt, einmalig (im Falle einer Anzahlung zweimalig) für diese Veranstaltung den 

Teilnahmebeitrag abzubuchen. Eventuell anfallende Stornokosten aufgrund unvollständig bzw. 

fehlerhaft angegebenen Kontodaten gehen auf Kosten der buchenden Person. 

Falls im Anmeldeprozess die Option Überweisung ausgewählt wurde, ist der entsprechende 

Teilnahmebeitrag auf das Konto des BdP Stamm Tscherkessen zu überweisen. Es gelten die o.g. 

Fristen. 

3. Rücktritt von der Teilnahme 
Bei Rücktritt von der Teilnahme vor Fahrtantritt durch schriftliche Abmeldung per Mail an 

stammesfuehrung@tscherkessen.de kann der Teilnehmerbeitrag unter Umständen nur in Teilen 

zurückerstattet werden. Die bis zum Zeitpunkt der Abmeldung bzw. Stornierung entstandenen 

Kosten wie Zugtickets, Übernachtungsplätze, Beiträge an übergeordnete Stellen wie Bund oder LV 

etc. können nicht zurückerstattet werden. Über die Höhe des zurückerstattbaren Beitrags muss im 

Einzelfall entschieden werden. Es besteht kein Anspruch auf eine Erstattung des Beitrags. 

4. Ausschluss von der Teilnahme 
Teilnehmende können von der Teilnahme der Veranstaltung ausgeschlossen werden, wenn 

(a) deren Teilnahmebeitrag nicht vor Antritt der Veranstaltung gezahlt wurde, 

(b) die Gruppenleitung feststellt, dass die teilnehmende Person nicht die entsprechenden 

Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllt 

(c) das Verhalten der teilnehmenden Person nicht mit den Regeln der Gruppengemeinschaft, der 

Regeln der Pfadfinder*innen oder dem Gesetz in Einklang zu bringen ist oder die 
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Gruppenleitung die Verantwortung für das Verhalten der teilnehmenden Person nicht mehr 

tragen kann. Die dabei entstehenden Kosten hat die gesetzliche Vertretung oder die 

teilnehmende Person selbst zu tragen. 

Auch in diesem Fall besteht kein Anspruch auf eine (Teil-) Erstattung des Beitrags. 

5. Anteilige Teilnahme 
Nur in wichtigen und begründeten Einzelfällen ist es in Absprache mit der Lager‐bzw. Fahrtenleitung 

möglich, verspätet auf die Veranstaltung zu fahren, diese vorzeitig zu verlassen oder zu 

unterbrechen. Ob in diesem Fall ein reduzierter Teilnahmebeitrag gewährt werden kann, muss im 

Einzelfall entschieden werden. Für die zusätzlich entstehenden Kosten (z.B. separate An‐ & Abreise) 

sowie die zusätzliche Organisation ist die gesetzliche Vertretung oder die teilnehmende Person selbst 

verantwortlich. 

5. Erreichbarkeit der gesetzlichen Vertretung 
Für Notfälle hat die gesetzliche Vertretung mindestens eine aktuelle Mobilrufnummer anzugeben, die 

während der gesamten Veranstaltungszeit erreichbar sein muss. 

6. Aufsichtspflicht 
Die Aufsichtspflicht der betreuenden Personen erstreckt sich auf alle beaufsichtigten 

Unternehmungen während der Veranstaltung. Die gesetzliche Vertretung ist damit einverstanden, 

dass der teilnehmenden Person auch die Möglichkeit des Entfernens von der Gemeinschaft in kleinen 

Gruppen ermöglicht wird. Für diese Zeit wird die betreuenden Personen von der Aufsichtspflicht 

entbunden. Entfernt sich die teilnehmende Person entgegen Anweisung der betreuenden Personen 

oder ohne Wissen dieser von der Gemeinschaft, so erlischt die Aufsichtspflicht der betreuenden 

Personen über das Kind, bis die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht wieder möglich ist. 

7. Baden 
Das Baden in öffentlichen Badeanstalten mit anstaltseigener Badeaufsicht ist mit Begleitung der 

betreuenden Personen gestattet. 

8. Korrektheit Angaben 
Fehlende oder inkorrekte Angaben sind bei der Anmeldung zu vermeiden. Besonders im Hinblick auf 

die Angabe der Mobilrufnummer für Notfälle sowie von Krankheiten, Allergien und was die Mitgabe 

bzw. Dosierung von Medikamenten betrifft. Die teilnehmende Person bzw. die gesetzliche Vertretung 

bestätigt, bei der Anmeldung vollständige und korrekte Angaben zu tätigen. 

9.Krankenversichertenkarte 
Die Versichertenkarte ist an einer sicheren Stelle im Rucksack aufzubewahren. Die teilnehmende 

Person muss die Versichertenkarte selbstständig im Rucksack finden können. Zusätzlich ist die 

Gruppenleitung darüber zu informieren an welcher Stelle sich die Versichertenkarte befindet. 
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10.Impfschutz 
Die teilnehmende Person bzw. die gesetzliche Vertretung sind selbst dafür verantwortlich, sich 

selbstständig und rechtzeitig über notwendige bzw. vorgeschriebene Impfungen im Reisegebiet zu 

erkunden und ggfs. entsprechende Impfungen nachzuholen bzw. aufzufrischen. Wir erwarten 

zudem, dass die teilnehmende Person gegen die in Europa als Standard geltenden Impfungen wie 

Tetanus/Diphterie, Polio, Masern, FSME, Typhus, ggfs. Hepatitis A, Hepatits B, etc. geimpft ist. 

11.Auslandsaufenthalt 
Bei Reisen ins Ausland sind neben der Versichertenkarte auch der Reisepass und der Impfausweis 

mitzubringen. 

12. Haftung 
Die Lager‐/Fahrtenleitung haftet nicht für Schäden, die durch eigenmächtiges Handeln der 

teilnehmenden Person entstanden sind. Die Lager-/ Fahrtenleitung haftet nicht für Verlust oder 

Diebstahl persönlicher Gegenstände der Teilnehmenden. 

13. Fotos, Video- und Audioaufnahmen 
Die teilnehmende Person bzw. die gesetzliche Vertretung erklärt sich damit einverstanden, dass 

Fotos, Video- & Audioaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht werden für 

satzungsgemäße Zwecke des BdP e.V. und seinen Untergliederungen veröffentlicht werden dürfen. 

14. Datenschutzerklärung 
Die personenbezogenen Daten, die uns im Rahmen der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen zur 

Verfügung gestellt werden, werden nur zur Organisation und Durchführung unserer 

Veranstaltungen verwendet. 

Was geschieht mit den personenbezogenen Daten? Die Daten werden zur Erstellung von 

Teilnehmerlisten für die jeweilige Lager- und Fahrtenleitung sowie zur Erstellung von 

Unterschriftslisten zur Beantragung und Nachweisführung von Zuschussmitteln für die jeweilige 

Veranstaltung benötigt und nach den gesetzlichen Vorgaben gespeichert und nach Ablauf dieser Frist 

vernichtet. 

Wo werden die personenbezogenen Daten gespeichert? Die Anmeldung wird über das Softwaretool 

„campflow“ abgewickelt. Alle Daten werden DSGVO-Konform gespeichert. Die Datenübertragung 

läuft sicher über SSL und der Serverstandort ist in Deutschland. 

Jede teilnehmende Person bzw. die gesetzliche Vertretung kann sich jederzeit über die von ihm*ihr 

gespeicherten personenbezogenen Daten informieren, ggf. diese korrigieren oder mit sofortiger 

Wirkung löschen lassen. 

 

Mit der Anmeldung nach 1) erklärt die teilnehmende Person bzw. die gesetzliche Vertretung sich mit 

diesen Teilnahmebedingungen und der Speicherung der personenbezogenen Daten einverstanden. 


